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001 Verwaltungsrecht allgemein

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §113 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2006/08/0286

Rechtssatz

Bei der Ermessensübung gemäß § 113 Abs. 1 ASVG ist nicht nur auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des

Beitragsschuldners und auf die Art des Meldeverstoßes, sondern auch auf das Ausmaß der Verspätung sowie auf den

Umstand Bedacht zu nehmen, inwieweit der Dienstgeber bisher seinen Meldeverp;ichtungen nachgekommen ist (vgl.

das Erkenntnis vom 26. Jänner 2005, Zl. 2004/08/0141).
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